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Antrag 

der Abgeordneten Roland Magerl, Andreas Winhart, Stefan Löw, Katrin Eb-
ner-Steiner, Christoph Maier und Fraktion (AfD) 

Kosten im Gesundheitswesen III:   
Anzahl und Struktur der Integrierten Leitstellen in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Anzahl und Struktur der Integrierten Leitstel-
len in Bayern zu verschlanken und so die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. 
Zudem soll die Staatsregierung auf den Städtetag einwirken, um die Implementierung 
des Berufsbilds „Leitstellendisponent“ voranzutreiben. 

 

 

Begründung: 

In jedem der 26 Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF) 
gibt es eine Integrierte Leitstelle. Die Zuständigkeiten sind dabei sehr unterschiedlich 
und reichen von etwa 210.000 Einwohnern in der Nordoberpfalz bis zu 1,7 Mio. Ein-
wohner im Bereich von Stadt und Landkreis München. Durch die unterschiedlichen Be-
treiberstrukturen werden hier keinerlei Synergien genutzt. Lediglich das Einsatzleitsys-
tem ist bayernweit normiert. Dies heißt aber auch, dass es jede Struktur 26 Mal gibt. 
Vor allem im Bereich der IT-Technik und des IT-Supports fallen hier deswegen hohe 
Kosten an, die auch die Krankenkassen schon vor einiger Zeit alarmiert haben. Vor-
schläge, die IT-Technik zu zentralisieren wurden nach unserem Kenntnisstand nicht 
weiterverfolgt. Dabei sind vor allem die Integrierten Leitstellen einer der größten Kos-
tentreiber im Rettungsdienst der vergangenen Jahre. Selbst das Bayerische Rote 
Kreuz, welches acht der 26 Integrierten Leitstellen betreibt, nutzt hier keine Synergien, 
sondern leistet sich auf Landesebene sogar noch eine eigene Verwaltungsabteilung 
dazu. Diese wiederrum ist aber nicht einmal für alle BRK-Leitstellen zuständig, da zum 
Beispiel die Leitstelle Bayreuth nicht vom Landesverband, sondern vom BRK-Kreisver-
band getragen wird.  

Die Betriebskosten der Integrierten Leitstellen werden dabei von den jeweiligen Kom-
munen für die Feuerwehren und den Sozialversicherungsträger bzw. dem Freistaat für 
den Rettungsdienst getragen. Dies heißt, auch die IT-Technik und die laufende Moder-
nisierung belastet nicht nur die Bürger, sondern auch die Kommunen, denen das Geld 
an anderer Stelle fehlt. 

Es lohnt sich einen Blick auf die Polizei zu werfen, die vor Jahren ihre Einsatzzentralen 
zentralisiert hat und heute nur noch 10 Einsatzzentralen in Bayern erfolgreich betreibt. 
Von den Erfahrungen hier (vor allem die Probleme der Anfangsphase) ließe sich her-
vorragend partizipieren. Wir glauben, dass auch im Bereich der Integrierten Leitstellen 
die Anzahl von 10 ausreichend erscheint. Denn es ist auch dem Bürger kaum vermit-
telbar, dass eine Leitstelle München problemlos mit 1,7 Mio. Bürgern und einem ent-
sprechenden Notrufaufkommen zurechtkommt, für eine ähnliche Einwohnerzahl 
braucht es in Niederbayern aber schon drei Leitstellen. Die drei Leitstellen der Oberpfalz 
versorgen zudem knapp 600.000 Bürger weniger. Bei einer Anzahl von 10 wäre jede 
Leitstelle rechnerisch für 1,3 Mio. Bürger zuständig und müsste mit rund 1.600 Anrufen 
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täglich zurechtkommen. Die großen Leitstellen zeigen bereits, dass dies problemlos 
möglich ist. Zudem wären so eine bessere Personaldisposition, Redundanz und niedri-
gere Kosten gegeben. Auch der Freistaat Thüringen geht gerade diesen Weg und ver-
schlankt die Struktur von 13 Leitstellen auf 4.  

Wir fordern deshalb die Staatsregierung auf, hier eine umfassende Strukturreform in die 
Wege zu leiten und die Anzahl der Integrierten Leitstellen auf ein sinnvolles Maß zu 
reduzieren. Wir glauben auch, dass die Qualität hier keinerlei Einbußen erfahren wird – 
im Gegenteil. Größere Integrierte Leitstellen sind einfacher und effizienter in der Lage 
auch größere Schadenslagen abzuarbeiten. Zudem ist es für sie einfacher, Rettungs-
kräfte auch über die derzeit bestehenden Leitstellengrenzen hinweg zu alarmieren, 
ohne den Zeitverlust den es aktuell gibt, wenn Notrufe „übergeben“ werden müssen. 
Zudem gilt es dabei zu prüfen, ob es nicht Sinn machen würde, für alle Integrierten 
Leitstellen nur noch einen Betreiber festzulegen, um die aktuelle Heterogenität aufzulö-
sen. Im Notfall braucht es Verlässlichkeit. Wir sind der Überzeugung, dass dies ein Be-
treiber besser erledigen kann, als eine Vielzahl an Betreibern. Größere Einheiten er-
leichtern zudem die Personalbeschaffung, können sich besser gegenseitig ergänzen 
und sind somit ausfallsicherer.  

Zudem wird die Staatsregierung aufgefordert, auf den Städtetag einzuwirken, um das 
Berufsbild „Leitstellendisponent“ weiter voranzutreiben. In einer Antwort des Staatsmi-
nisterium des Inneren, für Sport und Integration war kürzlich zu lesen: „Zur Einführung 
eines Berufsbilds ILS-Disponent hatte das Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration (StMI) (damals Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr) am 
16.01.2017 Vertreter der ILS-Betreiber, der Zweckverbände für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung, der Berufsfeuerwehren, der Sozialversicherungsträger, der 
Kommunalen Spitzenverbände (Städtetag, Landkreistag), der Staatlichen Feuerwehr-
schule Geretsried, der Ärztlichen Leiter Rettungsdienst und des damaligen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus, Wissenschaft und Kunst zu einem Gespräch ein-
geladen. Im Ergebnis bestand grundsätzlich Einigkeit, dass die Schaffung eines Berufs-
bilds ILS-Disponent sinnvoll ist und auf der Grundlage der hierfür bereits entwickelten 
Konzepte umgesetzt werden soll. Dabei haben sich die Sozialversicherungsträger frei-
willig und ohne gesetzliche Verpflichtung bereit erklärt, ihren Kostenanteil unter der Be-
dingung einer Aufteilung der Kosten zwischen Sozialversicherungsträgern und Kommu-
nen gemäß Zuordnung der Ausbildungsinhalte auf die Bereiche Rettungsdienst und 
Feuerwehr – das wäre jeweils etwa die Hälfte – zu tragen. Auch der Landkreistag hat 
eine entsprechende Zusage erteilt. Hingegen steht eine solche Zusage des Städtetags 
noch aus, da dieser eine andere Form der Finanzierung anstrebt, die so jedoch nicht 
umsetzbar ist. Ohne eine entsprechende Zusage des Städtetags kann das Projekt nicht 
fortgeführt werden. Das StMI hat die Sozialversicherungsträger und den Städtetag 
mehrfach gebeten, Gespräche aufzunehmen, um die offene Frage zu lösen.“ 

Es entzieht sich uns, warum hier nicht auch bisher schon alle Möglichkeiten genutzt 
wurden, die hervorragende Idee eines eigenen Berufsbilds zu forcieren, sondern man 
der bereits zweijährigen Stagnation tatenlos zusieht. Wir glauben, dass ein eigenes Be-
rufsbild längst überfällig ist, um die Qualität der Notrufabfrage und der Disposition hoch 
zu halten und so die Sicherheit unserer bayerischen Bürger auf dem bestmöglichen 
Niveau zu halten. Alle politischen Kräfte sind deshalb anzuhalten, den Städtetag zu 
einer Positionierung zu drängen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport 

Antrag der Abgeordneten Roland Magerl, Andreas Winhart, Stefan Löw u.a. und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 18/2393 

Kosten im Gesundheitswesen III: Anzahl und Struktur der Integrierten Leitstel-
len in Bayern 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Roland Magerl 
Mitberichterstatter: Peter Tomaschko 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit 
und Sport federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Gesundheit und 
Pflege und der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen haben den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am 3. Juli 
2019 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat den Antrag in seiner 15. Sitzung 
am 24. September 2019 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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4. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
36. Sitzung am 24. September 2019 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Martin Runge 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Roland Magerl, Andreas Winhart, Stefan Löw, Katrin 
Ebner-Steiner, Christoph Maier und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/2393, 18/3742 

Kosten im Gesundheitswesen III: Anzahl und Struktur der Integrierten Leitstellen 
in Bayern 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch



Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Ich rufe Tagesordnungspunkt 6 

auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Nummern 20, 29 und 39 der Liste.

Dies sind der Antrag der Abgeordneten Roland Magerl, Andreas Winhart, Stefan Löw 

und anderer und Fraktion (AfD) betreffend "Antrag auf Errichtung eines bayerischen 

Zentrums für Wassergefahren" auf Drucksache 18/2241 und der Antrag der Abgeord-

neten Klaus Adelt, Alexandra Hiersemann, Inge Aures und anderer (SPD) betreffend 

"Für saubere Städte und Gemeinden – Bußgelder gegen Müllsünder erhöhen" auf 

Drucksache 18/2524, die zur Einzelberatung hochgezogen wurden. Diese Anträge 

werden im Plenum am 15. Oktober 2019 aufgerufen.

Der Antrag Nummer 39 der Liste, der Antrag der Abgeordneten Horst Arnold, Klaus 

Adelt, Harald Güller und anderer (SPD) betreffend "Klares Bekenntnis zu BRK, Malte-

ser, Johanniter und ASB – EuGH-Urteil endlich umsetzen!" auf Drucksache 18/2803 

wurde von den Antragstellern zurückgezogen und als nachgezogener Dringlichkeits-

antrag zum Dringlichkeitsantrag der Fraktion FREIE WÄHLER und der CSU-Fraktion 

eingebracht.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak-

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der GRÜNEN, der 

SPD, der FREIEN WÄHLER, der FDP und der CSU. Wer ist dagegen? – Ich sehe nie-
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manden. Wer enthält sich der Stimme? – Enthaltung der beiden fraktionslosen Abge-

ordneten Plenk und Swoboda. Ich konnte kein Abstimmungsverhalten der AfD-Frak-

tion feststellen.

(Klaus Adelt (SPD): Die schlafen noch!)

Sie haben das Ergebnis aufgenommen. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

(Unruhe)

Herr Fraktionsvorsitzender Florian Streibl, lieber Florian, würdest du bitte ein wenig auf 

Ruhe in deiner Fraktion achten? Dies gilt für alle Fraktionen. – Vielen Dank.
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